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Sofortprogramm für 
Flüchtlingshilfe nötig 
 

Städte- und Gemeindebund NRW verweist auf dramatische 
Situation bei Unterbringung und Versorgung der Zugewanderten 
 

Angesichts der dramatisch steigenden Flüchtlingszahlen in Deutschland und 

Nordrhein-Westfalen fordern die Kommunen ein Sofortprogramm vom Land 

zur besseren Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. "Wir können 

die Städte und Gemeinden mit dieser zunehmend schwierigen Aufgabe nicht 

allein lassen", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und 

Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Jürgen Schneider, heute in Düsseldorf. 

Immer mehr Kommunen seien von der Aufgabe, in kurzer Zeit viele neue 

Flüchtlinge unterzubringen, überfordert. Insbesondere hält der Städte- und 

Gemeindebund NRW, Spitzenverband von 359 kreisangehörigen Kommunen, 

folgende Maßnahmen für nötig: 

 Raschere Anpassung und Erhöhung der Pauschalen nach dem 

Flüchtlingsaufnahmegesetz an die tatsächlichen Flüchtlings- und 

Asylbewerberzahlen  

 Bereitstellung zusätzlicher Einrichtungen zur Erstaufnahme der 

Flüchtlinge und Asylbewerber durch das Land 

 Längere Verweildauer der Zugewanderten in den Landesaufnahme-

Einrichtungen 

 Bau- und Finanzierungsprogramm des Landes für kommunale 

Flüchtlingsunterkünfte 

 Erleichterung im Baurecht bei Einrichtung oder Neubau von 

Flüchtlingsunterkünften 

 Entlastung der Kommunen von Krankheitskosten der Zugewanderten, 

wenn diese eine bestimmte Höhe überschreiten. 

Städte und Gemeinden haben bereits mehrfach in der Vergangenheit darauf 

hingewiesen, dass eine Anpassung der Pauschalen hinsichtlich der Höhe und 

des Personenkreises längst überfällig ist. So ergab eine Umfrage unter 294 

Kommunen für 2012 Gesamtkosten für Flüchtlinge und Asylbewerber von 

79,5 Mio. Euro, aber nur eine Landeszuweisung von 46 Mio. Euro - 

Kostendeckungsgrad 58 Prozent. Allein die Krankheitskosten lagen bei 17 Mio 

Euro. "Diese erhebliche Deckungslücke zeigt, dass die bestehende 

Finanzierungsregelung des Landes weit hinter der Entwicklung der Fallzahlen 
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und des Aufwandes zurückgeblieben ist" machte Schneider deutlich. 

Besonders für die oft extrem hohen Krankheitskosten müsse eine solidarische 

Lösung gefunden werden. Vielfach sei die Gesundheit der Neuankömmlinge 

durch Flucht und Vertreibung bereits angegriffen, wenn sie Deutschland 

erreichen. Wenn dann noch in den Heimatländern unbehandelte chronische 

Erkrankungen hinzukommen, entstünden rasch Kosten im sechsstelligen 

Bereich für einzelne Personen. "Das kann den Haushalt einer kleinen 

Kommune ins Wanken bringen", warnte Schneider. Daher sei eine 

Erstattungslösung wie etwa in Hessen sinnvoll, wo das Land sämtliche 

Krankheitskosten über 10.200 Euro pro Person übernehme.  

Ein Problem - so Schneider - stelle auch die Gruppe der geduldeten 

Asylbewerber dar. Oft könnten solche Personen nicht in ihr Heimatland 

zurückgebracht werden, selbst wenn ein Asylantrag rechtskräftig abgelehnt 

worden sei. "Für diese Menschen erhalten die Städte und Gemeinden derzeit 

keine Erstattung - dies muss sich unverzüglich ändern", betonte Schneider.  

Die Städte und Gemeinden in NRW stehen klar zum Asylrecht. Es bietet einen 

wichtigen Schutz für Menschen, die politisch verfolgt werden. Gleiches gilt für 

Flüchtlinge, die ihre Heimat wegen Krieg oder Bürgerkrieg verlassen müssen. 

"Die Kommunen unterstützen die vom Land NRW gewünschte 

Willkommenskultur", stellte Schneider klar. Allerdings sichere nur eine 

ausreichende Finanzierung seitens des Landes angesichts knapper 

kommunaler Kassen die Akzeptanz für Flüchtlinge in der Bevölkerung. "Hier 

muss das Land als der verfassungsrechtlich Verantwortliche rasch 

nachbessern", erklärte Schneider abschließend.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Dr. Manfred Wichmann  

(Hauptreferent für Recht und Verfassung), Tel. 0211-4587-246  


